
II-,t 0 0 1 eier Beilagen zu den stenogra?hischen Protokollen des Nationalrates 

XI. (/esetzgebungsperiode 

Präs.:.lJL Nov. 19~ 

A n fra g e 
'der Abgeordneten S k r i t e k und Genossen 

a.n den Bundesminister für ,Justiz)) 
betreffend den Verdacht)) daß Organe der Unterrichts­
verwaltung den Hochschulassistenten Dr. Norbert Burger 
durch Mißbrauch ihrer Amtsgewalt begUnstigt haben. 

0-0-#1-.-(1-.-0-=0 0 

Die unterfertigten Abgeordneten haben sich bemüht, 
curch zahlreiche Anfragen an den Herrn Bundesminister 
für' Unterricht die Behandlung des Hochschulassistenten 
Dr. Norbert Burger durch die Organe der Unterrichtsver­
waltung klarzustellen. Obwohl der Herr Bundesminister 
für Unterricht vielfach ausweichend und durch möglichste 
AusnUtzung der zweimonatigen Beantwortungsfrist in 

verzögernder Weise geantwortet hat)) ist es nun möglich, 
den wesentlichen Sachverhalt genau und unter Zugrunde-
legung der eigenen AuskUnfte des Herrn' Bundesministers für 
Unterricht darzulegen. Die im folgenden dargestellte Vor­
gangsweise der Organe der Unterrichtsverwaltung läßt keinen 
anderen Schluß als den zu, daß Dr. Norbert Burger fort­
laufend zum Nachteil des Staates in einer Weise begünstigt 
worden ist, die den Verdacht ~ehrfachen Mißbrauches der 
Amtsgewalt begründet. Die unterzeichneten Abgeordneten er~ 
achten es nicht als ihre Aufgabe, zu prUfen, ob die Verdachts­
grUnde fUr eine Strafverfolgung ausreichen, ob etwa straf-
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bare Handlungen wegen Verjährung nicht mehr verfolgt werden 
können und dgl. Diese Aufgabe muß den zuständigen Staats­

organen vorbehalten bleiben~ deren Tätigkeit allerdings 
voll der verfassungsmäßigen parlamentarischen Kontrolle 

unterliegt und' filr die Sie~ Herr Bundesminister für Justiz, 
im Hinblick auf die verfassungsmäßige Ministerverantwort­

lichkeit die uneingeschränkte Verantwortung tragen. 

Der den unterfertigten Abgeordneten bekanntgewordene 
Sachverhalt stellt sich wie folgt dar: 

T. Gegen den Hochschulassistenten Dr. Norbert Burger 
war beim Landesgericht für Strafsachen Graz ein Straf­

verfahren wegen Verbrechen nach dem Sprengstoffgesetz 
anhängig. Nach Einleitung der Voruntersuchung beschloß 

/" 1) 
das Landesgericht filr Strafsachen Graz am 23. August 1901 ' 
über Dr. Burger die Untersuchungshaft zu verhängen. Die Einlei­

tung der Voruntersuchung wurde dem Bundesministerium für 

Unterricht zweifach~ und zwar mit Schreiben des Bundes-
2\ 

ministeriums filr Justiz vom 8. Seotember 1961 ' und mit 
,Schreiben des Rektorates der Universität Innsbruck vom 
30. Oktober 19613 ) ~ bekanntgegeben. Auch die Tatsache, 
daßDr. Burger sich in Untersuchungshaft befand, war den 

. 4) 
Organen der Unterrichtsverwaltung bekannt '. 

1) Vgl. Pkt. 1 der Anfragebeantwortung vom 6. 2. 1968, 
442/A.B. ' 

2) 21. 62.011/61 (vg1. Pkt. 2 der Anfragebeantwortung 
Vom 14. 5. 1968, 642/A.B.). 

3) Eingelangt im Bundesministerium filr Unterricht am 
3. 11 •. 1961 (vgl. Pkt. 2 der Anfragebeantwortung vom 
14. 5. 1968, 642/A.B.). 

4) Vgl. das Schreiben des Rektors der Universität Innsbruck 
an den Bundesminister filr Unterricht vom 6. 4. 1963, 
21. 967/7-p/III/63 (Pkt. 15 der Anfragebeantwortung vom 
14. 5. 1968, 642/A.B.), in dem hervorgehoben wird, daß 
die an die Universität Innsbruck ergangene fv1itteilung 
des Landesgerichtes für Strafsachen Graz vom 
21. 10. 1961, Vr 1920/61, über die Einleitung des Straf­
verfahrens gegen Dr. Burger mit dem Aufdruck "Haft" ver­
sehen war; ferner die Punkte 1~ 2 und 7 der Anfragebeant­
wortung vom 11. 4. 1967, 214/A.B. 
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Dr. Burger wurde vom Rektor der Universität Innsbruck 
am 30. Oktober 19615 ) vom Dienst vorläufig suspendiert~ 
Wie bereits hervorgehoben, war Dr. Burger seiner Dienststellung 
nach nichtständiger Hochschulassistent6 ). Sein Dienstver­
hältnis hätte mit 31. Dezember 19617 ) geendet. Am 
13. November 19618 ) beantragte das Professorenkollegium 

der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Innsbruck die Weiterbestellung des Dr. Burger 
zum Hochschulassistenten für die Zeit vom 1. Jänner 1962 
bis -31. Dezember 19629 ). Das Bundesministerium für Unter­
richt entsprach diesem Antrag und verfUgte mit Bescheid 
vom 14. Dezember 1961 10 ) die Weiterbestellung vom 

1. Jänner 1962 bis 31. Dezember 1962. 

5) Vg1. Pkt. 1 der Anfragebeantwortung vom 8. 2. 1967, 165/A.B. 
Die Suspendierung erfolgte gem.§ 145 Abs. 1 der Dienst­
pragmatik. Nach dieser Bestimmung ist die vorläufige 
Suspendierung zwingend vorgesehen, wenn über einen Beamten 
die strafgerichtliche Untersuchungshaft verhängt wird. 

6) Im Sinne des damals geltenden Hochschulassistentengesetzes 
1948, BGB1. Nr. 32/1949. Nach § 5 Abs. 1 dieses Gesetzes 
~rurde der nichtständige Hochschulassistent jeweils auf 
zwei Jahre bestellt. Aus besonderen GrUnden war eine 
kürzere Bestellungsdauer zulässig. Gemäß § 6 Abs. 1 
endete das Dienstverhältnis u.a. durch Ablauf der Be­
stellungsdauer. 

7) Vgl. Pkte. 1, 2 und 7 der Anfragebeantwortung vom 11.4.1967, 
214/A.B. Die Bestellung für den Zeitraum 1. 1. 1960 bis 
31. 12. 1961 war mit Bescheid des Bundesministeriums fUr 
Unterricht vom 3. 12. 1959, Zl. 106.865-4/59, vorgenommen 
worden. 

- e)-Vgl. Pkte. 1, 2 und 7 der -Anfragebeantwortung vom 
11.4. _1957, 214/A.B. . 

9) Dieser Antrag enthielt keine BegrUndung (vg1. Pkte. 1 und 3 
der Anfragebeantwortung vom 14. 5. 1968, 642/A.B.) 

10) Zl. 108.923-4/61 (vg1. Pkt. 3 der Anfragebeantwortung 
vom 14. 2. 19689 458/A.B., sowie Pkte. 1, 2 und 7 
der Anfragebeantwortung vom 11. 4. 1997, 214/A.B.). 
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Die Weiterbestellung erfolgte sohin, obwohl Dr. Burger . 

1. vom Dienst suspendiert war, 
2. i~ gerichtlicher Voruntersuchung wegen des Verdachtes stand, 

Verbrechen nach dem Sprengstoffgesetz begangen zu haben, 

und 
3. sich in Untersuchungshaft befand. 
Diese Weiterbestellung des Untersuchungsgefangenen Dr. Burger 
zum nichtst~ndigen Hochschulassistenten begrUndet den Ver­

dacht des Verbrechens des Mißbrauchs der Amtsgewalt nach 
dem § 101 Strafgesetz11 )12) 

11) Dieser Tatbestand erfordert Sch~digungsabsicht, wobei 
die Sch~digung auch in bezug auf ein konkretes Recht des 
Staates erfolgen kann. Nach § 1 Abs. 2 des damals gelten-

. den Hochschulassistentengesetzes 1948 fanden auf Hochschul­
assistenten die für die Bundesbeamten der Allgemeinen Ver­
waltung geltenden Dienstrechtsbestimmungen in der jeweils 
geltenden Fassung soweit sinngem~ß Anwendung, als sich aus 
dem zitierten Gesetz nichts anderes ergab. Es galt daher 

I . 
;. 

für Hochschulassistenten auch § 1 Abs. 1 der Dienstpragmatik, 
nach der als Beamter nur ein österreichischer Staatsbürger 
von ehrenhaftem Vorleben angestellt werden darf. Durch 
die Weiterbestellung des Dr. Burger ist sohin das 
konkrete Recht des Bundes verletzt worden, als Beamten 
nur einen Staatsbürger mit ehrenhaftem Vorleben anzu­
stellen. 

12) Es ist erweislich, daß die Organe des Bundesministeriums 
für Unterricht, die die i1ei terbestellung vornahmen, 
Uberhaupt jede Prüfung der gegen Dr. Burger vorliegenden 
VerdachtsgrUnde vorsätzlich unterließen. Der Amtsvor-
trag des Aktes des Bundesministeriums für Unterricht Zl. 
108.923-4/61 (mit dem die Weiterbestellung verfügt wurde) 
enthält keinen wie immer gearteten Hinweis auf die vorläu~ 
fige ~uspendierung und das anhängige Strafverfahren (vgl. 
Pkt. 3 der Anfragebeantwortung vom 14. 2. 1968, 458/A.B.). 
Die Organe des Bundesministeriums für Unterricht haben ... 
es insbesondere auch unterlassen, Einsicht in den Strafakt 
des Landesgerichtes für Strafsachen Graz zu nehmen 
(vgl. Pkt. 8 der Anfragebeantwortung vom 6. 2. 1968, 442/A.B., 
im Zusammenhalt mit Pkt. 8 der Anfrage vom 13.12.1967, 
432/J). Die vom Herrn Bundesminister für Unterricht in den 
Punkten 1, 2 und 7 der Anfragebeantwortung vom 11. 4.1967, 
214/A.B., aufgestellte Behauptung, "damals war überhaupt 
noch nichts Genaues bekannt, was eine Verweigerung der 
Weiterbestellung gerechtfertigt h~tte", ist völlig abwegig, 
weil dem Bundesministerium für Unterricht der Umstand, 
daß Dr. Burger nach dem Sprengstoffgesetz strafbarer 
V~rbrechen verdächtig war, mitgeteilt worden war (vgl. 
Aytm. 2 und 3). 
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Uber Dr. Burger aus dem Haftgrund der Fluchtgefahr 
verhängte Untersuchungshaft wurde mit Beschluß des Landes-· 

'gerichtes fUr Strafsachen Graz vom 18. Dezember 1961 13 ) gegen .• , 

Erlag einer Kaution und gegen Gelöbnis aufgehoben. Dr. Burger 
blieb weiter vorläufig suspendiert14 ) 

13) 

14) 

Vgl. Pkte. 2 und 3 der Anfragebeantwortung vom 6. 2. 1968, 
442/A.B. . ' 
Gemäß § 145 Abs. 5 der Dienstpragmatik ist jede vorläufige'· . 
Suspendierung im Dienstweg unverzUglich der Disziplinar­
kommission mitzuteilen, die ohne Verzug die Suspendierung 
zu bestätigen oder aufzuheben hat. Dieser Vorschrift 
wurde erst nach 17 Monaten, nämlich am 4. 4. 1963, ent­
sprochen (vgl. hiezu und zum folgenden Pkt. 15 der An­
fragebeantwortung vom 14. 5. 1968, 642/A.B.). Dies be-
wirkte, daß Dr. Burger zwar keinen Dienst zu leisten brauchte, 
aber weiterhin seine BezUge erhielt. Die UrsachefUr diese 
Verzögerung wird vom Rektor der Universität Innsbruck wie 
fOlgt dargestellt: 
"Die Disziplinarkammer fUr Hochschullehrer hat mit Beschluß 
vom 16. Jänner 1962 ihre Unzuständigkeit festgestellt, obwohl 
das Bundesministerium fUr Unterricht mit Erlaß vom 16.Jänner 
1959, 21. 98.954-1/58, und ebenso mit Erlaß vom 10. Oktober 
1960, 21. 94.671-13/60, entschieden hatte, daß in Innsbruck 
die Disziplinarkammer fUr Hochschullehrer auch als 
.Disziplinarkommission fUr Bundesbeamte an der Universität 
Innsbruck gemäß § 101 DP zU fungieren hat. Nach längerem. 
Uberlegen hat sich das Bundesministerium fUr Unterricht 
Ende 1962 der Rechtsauffassung der Disziplinarkammer 
fUr HochschullehrerangeschlQssen, worauf ich am 29. 
Jänner 1963 bei der flDisziplinarkommission fUrBundes­
beamte der Allgemeinen Verwaltung einschließlich der Hoch­
schulassistenten" den Disziplinarsenat I fUr Hochschul­
assistenten und den Disziplinarsenat 11 fUr die Beamten 
der Verwendungsgruppe Abis E gern. § 104 DP zusammenge-
setzt habe." 
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Am 5. Dezember 196215 ) g also knapp vor Beendigung des 

Dienstverhältnisses mit 31. Dezember 1962~ beantragte das 
Professorenkollegium der Rechts- und Staatswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Innsbruck die Weiterbestellung 

-des Dr. Burger zum Hochschulassistenten für die Zeit vom 
1. Jänner 1963 bis 31. Dezember 196616 ). Das Bundesministerium 

für Unterricht entsprach diesem Antrag und verfügte mit 
Bescheid vom 31. Jänner 196317 ) die Weiterbesteilung rück­

wirkend vom 1. Jänner 1963 bis 31. Dezember 1966. 

Diese Weiterbestellung war bereits de~halb gesetzwidrig~ 
weil die rückwirkende Ernennung eines Beamten nicht zu­
lässig ist18 )19). 

18) 

Vgl. Pkte. 1, 2 und 7 der Anfragebeantwortung vom 
11. 4. 1967. 214/A.B. 
Auch dieser Antrag enthielt keine BegrUndung (vgl. Pkte. 
1 und 3 der Anfragebeantwortung vom 14. 5. 1968, 642/A.B.). 
Z1. 116.273-4/62 (vg1. Pkte. 1, 2 und 7 der Anfragebeant­
wortung vom 11. 4. 1967. 214/A.B. sowie Pkt. 3 der 
Anfragebeantwortung vom 14. 2. 1968 g 458/A.B.). 
Gemäß § 1 Abs. 2 des mit 1. 10. 1962 in Kraft getretenen 
Hochschulassistentengesetzes 1962, BGBI. Nr. 216. finden auf 
Hochschulassistenten dip. für das Dienstrecht der Bundes­
beamten der Allgemein,en Verwal tung jeweils geltenden bundes-­
gesetzlichen Vorschriften soweit sinngemäß Anwendung~ als 
sich aus den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nichts 
anderes ergibt. Nach § 16 Abs. 2 des Gehaltsüberleitungs­
gesetzes g BGBl. Nr. 22/1947~ der demnach anzuwenden war, ist 
jedoch eine rückwirkende Ernennung rechtsunwirksam. 
Es kann sogar der Standpunkt vertreten werden, daß eine 
entgegen dem § 16 Abs. 2 des Gehaltsüberleitungsgesetzes 
vorgenommene rückwirkende Ernennung (vgl. Anm. 18) 
absolut nichtig ist. Dies wUrde bedeuten ll daß. im Falle 
einer. rückwirkenden "Ernennung" eines Bundesbeamten 
nicht etwa ein trotz seiner Rechtswidrigkeit gültiger, 
sondern ein nur scheinbarer Ernennungsakt vorliegt, 
der keinerlei Rechtswirkungen nach sich zieht. Vertritt 
man diesen Rechtsstandpunkt~ so ist Dr. Burger vom 
1. 1. 1963 bis 31. 12. 1966 zu Unrecht als Hochschul­
assistent behandelt (und demgemäß auch besoldet) worden, 
weil er mangels eines wirksamen Ernennungsaktes überhaupt 
nicht Bundesbeamter war. 
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Die Weiterbestellung erfolgte, obwohl Dr. Burger 
1. weiterhin vorn Dienst suspendiert war und 
2. weiterhin in gerichtlicher Voruntersuchung wegen des 

Verdachtes stand, Verbrechen nach dem Sprengstoffgesetz 
begangen zu haben. 

Auch diese Weiterbestellung des .gegen Kaution aUs der Unter­
suchungshaft entlassenen Dr. Burger zum Hochschulassistenten 
begrUndet den Verdacht des Verbrechens des Mißbrauches 
der Amtsgewalt nach dem § 101 Strafgesetz20 )21) 

20) Vgl. hiezu die Anm. 11. 
21) Auch hinsichtlich dieser Wei terbeste.llung ist es erweis­

lich, daß die Organe des Bundesministeriums fUr Unter­
richt, die die Weiterbestellung vornahmen, Uberhaupt 
jede PrUfung der gegen Dr. Burger vorliegenden Verdachts­
grUnde absichtlich unterließen. Der Amtsvortrag des 
Aktes des Bundesministeriums fUr Unterricht Zl. 
116.273-4/63 (mit dem die Weiterbestellung verfUgt wurde) 
enthält nämlich gleichfalls keinen wie immer gearteten 
Hinweis auf die vorläufige Suspendierung und das an­
hängige Strafverfahren (vgl. Pkt. 3 der Anfragebeant­
wortung vorn 14 .. 2. 1968, 458/A.B.1. 
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III. Durch Beschluß der Disziplinarkommission können fUr die 
Dauer der Suspendierung die BezUge des Beamten bis auf zwei 

Drittel gekUrzt werden22 ).Eine solche Kürzung der Dienstbe­
züge, die in anderen Fällen längerwährender Suspendierung 

23" erfolgt, wurde bei Dr. Burger nicht vorgenommen '. Der dem 
Bundesministerium fUr Unterricht gegenüber weisungsgebundene 

Disziplinaranwalt unterließ es, eine solche Kürzung bei 
24~ der Disziplinarkommission zu beantragen '. Das Bundes-

ministerium fUr Unterricht w~ederum unterließ es, dem 
Disziplinaranwalt die Weisung zu erteilen, diese Maßnahme 
zu beantragen25 ). Die Nichtkürzung der Bezüge des 
Dr. Burger während der Suspendierung vom 30. Oktober 196126 ) 

bis 4. April 196327 ) und der (später noch zu erwähnenden) 
Suspendierung vom 20. Juli 196428 ) bis zur Beendigung 

des Dienstverhältnisses mit 31. Dezember 1966 verursachte 
einen Schaden in Höhe von rund S 60.000,_29 ). 

22) § 146 der Dienstpragmatik. 
23) Vgl. Pkt. 2 der Anfragebeantwortung vom 8. 2. 1967, 165/A.B. 
24') Vgl. Pkt. 5 der Anfragebeantwortung vom 11. 4. 1967, 214/A.B., 
25) Vgl. Pkte. 5 und 6 der Anfragebeantwortung vom 11. 4. '1967, 

214/A.B. 
26) Vgl. Pkt. 1 der Anfragebeantwortung vom 8. 2. 1967, 165/A.B. 
27) Vgl. Pkt. 15 der Anfragebeantwortung vom 14 5. 1968, 642/A.B. 
28) Vgl. Pkt. 1 der Anfragebeantwortung vom 8. 2. 1967, 165/A.B., 

und Pkt. 6 der Anfragebeantwortung vom 14. 5. 1968, 642/A.B. 
29) Vgl. die Aufstellung Uber die Bezüge Dr Burgers unter c) 

der Pkte. 1 i 2 und 7 der Anfragebeantwortung, vom 11. 4. 1967, 
214/A.B., aus der sich ein durchschnittlicher Monatsbezug 
vori rd. S 4000,- errechnet. Die Schadenshöhe von rd. 
S 60.000, - ergibt sich aus einem Dri ttel di'eses durchschni tt­
lichen Monatsbezuges und der Gesamtdauer beider Suspendie­
rungen. 

\ 
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Es war im Wege schriftlicher Anfragen an den Herrn Bundes­
minister fUr Unterricht nicht feststellbar, ob die Unter­
lassung der Erteilung der erwähnten Weisung vorsätzlich 
erfolgt ist oder nicht. In 'Anbetracht der auffallenden 
BegUnstigungen des Dr. ~urger durch die Organe der Unter­
richtsverwaltung ist keineswegs auszuschließen, daß auch 
hier eine vorsätzliche BegUnstigung erfOlgte30 ). Eine 
solche würde den Verdacht des Verbrechens des Mißbrauchs 
der Amtsgewalt nach dem § 101 Strafgesetz begrUnden. 

~O) Vgl. Pkt. 6 der Anfragebeantwortung vom 11. 4. 1967, 
214/A.B.: . 
"Aus den Akten (des.Bundesministeriums fUr Unterricht) 
ist nicht ersichtlich, aus welchen GrUnden dem Disziplinar­
anwalt keine Weisung erteilt wurde, einen Antrag auf 
KUrzung der BezUge des damaligen Universitätsassistenten 
Dr. Burger zu stellen." . 
Die weiteren AusfUhrungen in Pkt. 6 dieser Anfragebeant­
wortung sind rechtlich völlig verfehlt, weil der Ver- . 
fassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 26.6.1968, 
B 12/68, das den Fall einer BezugskUrzung gemäß § 146 
der Dienstpragmatik betrag, keine Bedenken gegen die 
Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmung äußerte. Im 
Gegensatz zu den Behauptungen in der zitierten Anfrage­
beantwortung enthält § 146 der Dienstpragmatik auch 
im Ergebnis keine Strafmaßnahme (da § 13 Abs.2 
des Gehaltsgesetzes 1956 die Nachzahlung einbehaltener 
Bezugsteile bei entsprechendem Ausgang des Disziplinar­
verfahrens vorsieht) und ist auch mangels gesetzlicher 
Unterscheidung nicht verschieden anzuwenden, je nachdem, 
ob der suspendierte Beamte Sorgepflichten hat oder nicht. 
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IV. Gegen Dr. Burger war beim Landesgericht Innsbruck ein 
weiteres Strafverfahren wegen Verbrechen nach dem Spreng­
stoffgesetz anhängig31~, in dem am 14. Februar 196332 ) ein 
Haftbefehl erlassen wurde. 
Strafsachen Graz erließ in 
verfahren gegen Dr. Burger 
befehl. 

Auch das Landesgericht fUr 

dem bei ihm anhän~igen Straf- . 
am 1. März 196333 einen·Haft-

31) Vgl. Pkt. 4 der Anfragebeantwortung vom 6.2.1968, 
442/A.B. Dieses Strafverfahren (18 Vr 417/63) wurde später 
in das beim Landesgericht fUr Strafsachen Graz anhängige 
Strafverfahren (15 Vr 1920/61) einbezogeri. 
32) Vgl. Pkte. 4 und 5 der Anfragebeantwortung vom 6. 2. 1968, 
442/A.B. Da die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Erlassung 
eines Haftbefehles gegen Dr. Burger am 14. 2. 1963 
beantragte und das Landesgericht Innsbruck am selben Tag die Ver­
hängung der Untersuchungshaft Uber ihn beschloß, folgt daraus, 
daß der Haftbefehl auch am 14. 2. 1963 erlassen wurde 
33)Vgl. Pkt. 5 der Anfragebeantwortung vom 6. 2. 1968, 
442/A.B. 
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Beide gegen Dr. Burger vorliegenden Haftbefehle konnten nicht 
vollzogen werden34 ). 

A~ 4. April 196335 ) hob der Disziplinarsenat an der Universität 
Innsbruck die vorläufige Suspendierung Dr. Burgers mit soforti­
ger Wirkung auf y worauf der Rektor der Universität Innsbruck 
mit Schreiben vom 5 April 196336 ) Dr. Burger aufforderte, 

am 17. April 1963 den Dienst am Institut fUr Wirtschafts­
wissenschaften wieder anzutreten37 ). 

34) Vgl. hiezu die BegrUndung des Beschlusses der Ratskammer 
des Landesgerichtes fUr Strafsachen Graz vorn 1. 3. 1963, 
15 Vr 1920/63: 
"Die nunmehr, am 26. Februar 1963, eingeleiteten Erhebungen 
ergaben y daß der Eeschuldigte Dr. Burger weder unter seiner 
Anschrift in Innsbruck, Klappholzstraße 29, noch in 
Wien III y Hintere Zollamtsstraße 15, noch in Kirchberg 
am Wechsel, MarktNr. 9, erreichbar ist. Am 21. Februar 
1963 langte ein mit 16. Februar 1963 datiertes, am 
20. Februar 1963 in Bruck an der Mur zur Post gegebenes 
Schreiben des Dr. Burger ein, in dem er ohne Angabe seines 
Aufenthaltsortes mitteilt, er habe sich zur Fertigstellung 
einer wissenschaftlichen Arbeit und zur Ausheilung seines 
Stirnhöhlenkatarrhs und seiner f'IagengeschwUre 'zurUck­
gezogen'. Eine Anfrage beim Meldeamt in Bruck/Mur war 
ergebnislos. Die Polizeidirektion Innsbruck (Dr. Uberreither) 
gab fernmUndlieh bekannt, daß gegen Dr. Burger beim Landes-' 
gericht Innsbruck ein Strafverfahren anhängig ist und der 
im Zuge dieses Verfahrens ausgestellte Haftbefehl nicht 
vollzogen werden konnte, weil der Aufenthaltsort 
Dris. Burger unbekannt ist. Seine diesbezUglieh einver­
nommene Gattin habe erklärt, sie hätte keinen Grund, 
den Aufenthaltsort ihres f,lannes bekanntzugeben, und kenne 
den Aufenthaltsort auch nicht. Es wird vermutet, daß 
er,sich in der Buridesrepublik'Deutschland oder in 
Spanien aufhält." (Pkt. 7 der Anfragebeantwortung vom 
6. 2. 1968, 442/A.B.) 
Vgl. Pkt. 15 der Anfragebeantwortung vom 14. 5. 1968" 
642/A.B. . 
Vgl. Pkt. 9 der Anfragebeantwortung vom 14. 2. 1968, 
458/A.B. 
Die Aufforderung des Rektors (Zl. 525/5-p/III/63), den 
Dienst wieder anzutreten, war mit folgendem Beisatz ver­
sehen: 
"Weil es unbillig erscheinen könnte, daß die Aufforderung 
zum Dienstantritt zu einer Zeit erfolgt, zu der ein richter­
licher Haftbefehl gegen Sie vorliegt, ist festzustellen: 
Sofern Sie sich unschuldig fUhlen, muß Ihre Dienstbe­
hörde darauf bestehen, daß Sie sich der Untersuchung 
und Feststellung Ihrer Unschuld durch das zuständige 
Gericht unterziehen. Wenn Sie dies aber nicht können oder 
nicht wollen, werden Sie die dienstrechtlichen Konsequenzen 
aus dem Fernbleiben auf sich nehmen mUssen." (Pkt. 9 der 
Anfragebeantwortung vom 14. 2. 1968, 458/A.B.) 

I 
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Dr. Burger trat weder den Dienst an38 ) noch stellte er sich 
den Sicherheitsbehörden. Er ließ durch seinen Rechtsvertreter 

mitteilen p daß er die Aufforderung zum Dienstantritt 
erst am 25. April 1963 erhalten habe; er halte sich zurzeit 
krank in Salzburg auf39 ). Dr. Burger leistete der sodann 
ergangenen Aufforderung des Rektors vom 26. April 1963{ 

. . 40) 
sich amtsärztlich untersuchen zu lassen p keine Folge • Er 
ließ durch seinen Rechtsvertreter mitteileng daß er sich seit 

5. Mai 196341 ) in stationärer Behandlung in der Kranken­
abteilung der ,Strafanstalt Stadelheim (MUnchen) befinde. So­
dann ließ i er am 24. Mai 196342 \ mi-ttei1en~ daß er aus dieser 

Strafanstalt entlassen worden sei. Schließlich gab er bekannt, 
daß er am 31. Mai 196343 ) in die Privatklinik für Chirurgie 
Caro1inum (MUnchen) zur Beobachtung eingewiesen worden sei, 

und 1e~te eine Bescheinigung dieser Klinik vom 4. Juni 
196344 vor. 

38) 

39) 

40) 

Vg1. das Schreiben des Rektors der Universität Innsbruck an 
den Bundesminister für Unterricht vom 17. 7. 1963, Zl. 
1567/24-P/III/63 (Pkt. 11 der Anfragebeantwortung vom 
14. 2. 1968, 458/A.B.). 
Vg1. Pkte. 4 und 5 der Anfragebeantwortung vom 14.5.1968, 
642/A.B. 
Vg1. Pkte. 4 und 5 der Anfragebeantwortung vom 14. 5. 1968, 
642/A.B., sowie Pkt. 11 der Anfragebeantwortung vom 
14. 2. 1968 p 458/A.B. 
Vg1. den Amtsvortrag des Aktes Zl. 85.580-4/63 des Bundes­
ministeriums für Unterricht (Pkt. 5 der Anfragebeantwortung 
vom 14. 5. 1968j1 642/A.B.). -" 
Vgl. den Amtsvortrag des Aktes Z1. 85.580-4/63 des Bundes­
ministeriums für Unterricht (Pkt. 5 der Anf"ragebeantwortung 
vom 14. 5. 1968 p 642/A.B.). 
Vg1. den Amtsvortrag des Aktes Zl. 85.580-4/63 des Bundes­
ministeriums für Unterricht (Pkt. 5 der Anfragebeantwortung 
vom 14. 5. 1968j1 642/A.B.). 

44) Vgl. den Amtsvortrag des Aktes Zl. 85.580-4/63 des Bundes­
ministeriums für Unterricht (Pkt. 5 der Anfr~gebeantwortung 
vom 14.5. 1968 p 642/A.B.). 
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Das Hochschulreferat des Amtes der Tiroler Landesregierung 
45) " 

stellte mit 30. April 1963 "die BezUge des Dr. Burger 
wegen ungerechtfertigter Ab\'lesenhei t vom Dienst ein und 
berichtete hierUber mit Schreiben vom 22. Juli 1963 dem 
Bundesministerium fUr Unterricht. Dieses verfUgte mit 
Erlaß vom 2. September 196346 ), daß Dr.Burger als "ab_ 
gängig gewesener Hochschulassistent" zu behandeln sei, und 
ordnete an, daß seinen Angehörigen fUr die ersten drei 
Monate der Abwesenheit-die (vollen) BezUge und anschließend 

ein Unterhaltsbetrag zu leisten sel~ 

46) 

Vgl. Pkt.4 der Anfragebeantwortung vom 14. 5. 1968, 
642/A.B. Die Einstellung der BezUge erfolgte gemäß 
§ 13 Abs. 3 Z. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. 
NI'. 54. Nach dieser Gesetzesstelle entfallen die Be­
zUge, wenn der Beamte eigenmächtig länger als drei 
Tage dem Dienst fern bleibt, . ohne einen ausreichenden 
Entschuldigungsgrund nachzuweisen, fUr die Gesamt­
dauer der ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst. 
Zl. 85.580-4/63 (vgl. Pkt. 4 der Anfragebeantwortung 
vom 14. 2. 1968, 458/A.B~!I und Pkt. 5 der Anfrage­
beantwortung vom 14.5. 1968, 642/A.B.). 
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Gleichzeitig ordnete das Bundesministerium fUr Unterricht 

an, daß den Angehörigen der Unterhaltsbetrag auch vom 
Tage des Bekanntwerdens des Aufenthaltes des Dr. Burger 
bis zu seiner RUckkehr zu gewähren sei 47 ). 

47) Hingegen hatte die Ratskammer des Landesgerichtes 
fUr Strafsachen Graz mit Beschluß vom 1. 3. 1963, 
15 Vr 1920/63, die fUr Dr. Burger erlegte Haftkaution 
in Höhe von S 10.000,- gemäß § 193 Abs. 2 Strafprozeß­
ordnung fUr verfallen erklärt. Nach dieser Bestimmung 
ist die Kautionssumme vom Gericht (u.a.) fUr ver­
fallen zu erklären, wenn sich der Beschuldigte oß~e Er~ 
laubnis von seinem Wohnort entfernt. (Vgl. Pkte. 
6 und 7 der Anfragebeantwortung vom 6. 2. 1968, 
442/A.B. ) 
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Die Ge~lährung der Bezugsfortzahlung sowie des darauf folgen­
den Unterhaltsbetrages an die Angehörigen des Dr. Burger 
war gesetzwidrig. Die Abwesenheit Dr. Burgers vom Dienst 
war keine "Abgängigkeit lf im Sinne der dienstrechtlichen 
Vorschriften48 ), sondern eine Nebenwirkung des Verbergens 

48) Die vorläufige Versorgung der Angehörigen eines Beamten 
bei dessen Abgängigkeit war im (damals geltenden) § 58a 
des Gehaltsliberleitungsgesetzes (GUG.) geregelt. 
Abs. 1 des § 58a GÜG. ordnet an: '. 
!fIst ein Beamter drei Monate hindurch abgängig, so wird 
vom darauffolgenden r·10natsersten an die Auszahlung seiner 
Bezüge eingestellt. Die Angehörigen eines solchen Beamten 
erhalten von diesem Monatsersten an einen Unterhaltsbe­
trag in der Höhe des laufenden Versorgungsgenusses oder 
der ein!l1aligen Abfertigung, auf die sie im Falle des Todes 
des Beamten im Monate des Abgängigwerdens Anspruch gehabt 
hätten. Die Auszahlung des Unterhaltsbetrages kann 
ganz oder teilweise verweigert werden, wenn nach den Um­
ständen des Falles anzunehmen ist, daß der abgängige 
Beamte vom Dienst ungerechtfertigt abwesend ist, sich 
insbesondere durch Flucht den Folgen einer strafbaren 
Handlung entziehen wollte. Der Anspruch auf die Aus-

. zahlung d~s laufenden Unterhaltsbetrages erlischt jeden­
falls mit dem Ende des Dienstverhältnisses des Beamten." 
Nach dem ersten Satz des § 58 a Abs. 3 GÜG. kann, wenn 
der Aufenthalt des abgängigen Beamten bekannt wird, den 

, Angehörigen bis zur Rückkehr des Beamten der Unterhalts­
betrag weiter gewährt werden. 
"Abgängig ist, wessen Aufenthalt unbekannt ist, ohne 
daß man weiß, ob er noch lebt ll (Gebetsroiter-Grüner, 
Das Pensionsgesetz d~65, S 331, Anm. 3 zu § 46 
Pensionsgesetz 1965,/tlnter ausdrücklicher Aufhebung 
des § 58 ades Gehaltsiiberleitungsgesetzes (durch § 58 
z. '16 des Pensionsgesetzes '1965) an dessen Stelle ge­
treten ist.) 
Dem Bundesministerium für Unterricht war zwar der Aufent­
haltsort Dr. Burgers nicht bekannt, doch hat kein Zweifel 
daran bestanden, daß er noch am Leben ist. Andernfalls 
wäre die an ihn mit Schreiben des Rektors der Universität 
Innsbruck vom 5. 4. 1963 (von dem das Bundesministerium 
für Unterricht Kenntnis hatte - vgl. Pkt. 15 der Anfrage-­
beantwortung vom 14. 5. 1968, 642/A.B.) ergangene Auf­
forderung, am 17. 4. 1963 den Dienst anzutreten, 
nicht verständlich. Vgl. hiezu auch die Begründung 
des Beschlusses der Ratskammer des Landesgerichtes für 
Strafsachen Graz vom 1. 3. 1963 (Pkt. 7 der Anfragebeant­
wortung vom 6. 2. 1968, 442/A.B.), gemäß der Dr. Burger 
in einem mit 16. 2. 1963 datierten, am 20. 2. 1963 
in Bruck an der Mur zur Post gegebenen Schreiben mit­
teilte, er habe sich "zurÜCkgezogen". 

J 
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Dr. Burger durfte dahe~nach der Gesetzeslage weder 

'als "abgängig" noch als "abgängig gewesen" behandelt 
werden. Daß Dr. Burger in \vahrheit nicht abgängig 
sondern bloß flüchtig war, wurde vom Bundesm1nisteritim 
für Unterricht im übrigen früher selbst zugegeben 
(vgl. Pkt. 1 der Anfragebeanti'lortung vom 8. 2. 1967, 
165/A.B.: "Nach Einleitung einer Disziplinarunter­
suchung unter gleichzeitiger Aufhebung der Suspen­
dierung und Aufforderung, den Dienst anzutreten, floh 
Dr. Burger in das Ausland ••• "). 
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des mit zwei Haftbefehlen verfolgten Beamtens 
vor den Sicherheitsbehörden49 ) • 

Die Gewährung der Bezugsfortzahlung sowie des darauf 
folgenden Unterhaltsbetrages verursachte einen Schaden 
in Höhe von rund 32.000 s50 ). 

49) Bereits in der BegrUndung ihres Beschlusses vom 
1. 3. 1963, 15 Vr 1920/63, führte die Ratskammer 
des Landesgerichtes für Strafsachen Graz aus: 
"Der Beschuldigte Dr. Burger hat sich offensichtlich der 

. weiteren Strafverfolgung durch Fl\l.cht entzogen". (Vgl. 
·Pkt. 7 der Anfragebeantwortung vom 6. 2. 1968, 442/A.B.) 

50) Der an die Angehörigen bezahlte Unterhaltsbetrag betrug 
S 20.078,80, die Bezugsfortzahlung für drei Monate rd. 
S 12.000,-, (vgl. lit. c der Pkte. 1, 2 und 7 der 
Anfragebeantwortungvom 11. 4. 1967, 214/A.B.); dies 
ergibt zusammen rd. S 32.000 11 -. 
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Diese gesetzwidrigen Handlungen begründen den Verdacht 

de,s Verbrechens des IVIißbrauchs der Amtsgewal t nach dem 
§ 101 Strafgesetz. 

. ., 
V. Dr. Burger wurde am 21. Juni 196451 . wieder verhaftet und 

in Untersuchungshaft genommen, worauf der Rektor der Universi­
tEtt Innsbruck am 20. ,Juli 196452 ) neuerlich die· vorläufige 

Suspendierung Dr. Burgers. verfUgte. 

Dr. Burger beantragte am 2. Juli 196453 ) die Auszahlung 
seiner BezUge zu Handen seines Rechtsvertreters. Nach den 
dienstrechtlichen Vorschriften hätten wegen der ungerecht­
fertigten Abwesenheit Dr. Burgers die in der Zeit seiner Ab­
wesenheit an seine Angehörigen gezahlten Unterhaltsbe-
träge von seinen kUnftigen Bezügen hereingebracht werden 
mUssen54 ) • 

51 ) 

52) 
53) 

54) 

Vgl. Pkt. 5 der Anfragebeantwortung vom 6. 2. 1968~ 
442/A.B' i und Pkt. 6 der Anfragebeantwortung vom 
14. 2. 1968~ 458/A.B. . 
Vgl. Pkt. 1 der Anfragebeantwortung vom 8. 2. 1967, 165/A.B. 
Vgl. Pkt. 6 der Anfragebeantwortung vom 14. 5. 1968, 642/A.B. 
Diese Suspendierung wurde von Dr. Burger selbst beantragt. 
Abs. 4 des (damals geltenden) § 58a des Gehaltsüber­
leitungsgesetzes (GUG.) ordnete an: 
"Keh:rt ein abgängig gewesener Beamter des Dienst­
standes zurück, so gebührt ihm für die Zeit bis zum Ab-
lauf eines .Jahres seit der Einstellung der BezUge der Unter­
schied zwischen den ausgezahlten Unterhaltsbeträgen und 
seinem Dienstbezug, für weitere Zeiträume der Unterschied 
zwischen den ausgezahlten Unterhaltsbeträgen und dem Ruhe­
genuß, auf den er im Falle einer Ruhestandsversetzung 
mi t Ablauf des ,Jahres Anspruch gehabt hätte Dies gil t 
nicht, wenn sich die Abwesenheit des Beamten als unge­
rechtfertigt erweist; in diesem Falle werden unbe-
schadet der Bestimmungen des § 29 Abs. 4 der Dienst­
pragmatik die ausgezahlten Bezüge und Unterhaltsbeträwe 
von den kUnftigen Bezügen des Beamten hereingebracht.' 
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Das Bundesministerium für Unterricht unterließ aber nicht nur 
dies, sondern ordnete mit Bescheid vom 26. Jänner 196555 ) an, 

daß Dr. Burger "im Hinblick auf die erfolgte Rückkehr" der 
Unterschied zwischen den ausgezahlten Unterhaltsbeträgen 
und seinem Dienstbezugfür die Dauer eines ,Jahres nachzu­
zahlen seien. Dr. Burger wurde sohin nachträglich für die 

Zeit, während der er sich vor denSicherheitsbehörden ver­
borgen hatte und in das Ausland geflüchtet war, in gesetz­
widriger Weise56 ) der volle Bezug zuerkannt. 

55) Zl.90.283-I/4/64 (vgl. Pkt. 5 der Anfragebeantwortung 
vom 14. 2. 1968, 458/A.B., sowie Pkt. 6 der Anfragebeant­
wortung vom 14. 5. 1968, 642/A.B.). Der Erlaß wurde von 
Bundesminister für Unterricht Dr. Piffl-Percevic persönlich 
unterfertigt. . 

56) Vgl. Anm. 540 Im Amtsvortrag des Aktes Zl. 90.283-1/4/64 
des Bundesministeriums für Unterricht vlird ausgeführt: 
"Die Entscheidung über die Frage, ob die Abwesenheit 
des Dr. Burger vom Dienst ungerechtfertigt war, fällt 
in die Zuständigkeit der Disziplinarkommission für 
Bundesbeamte der Allgemeinen Verwaltung einschließlich 
der Hochschulassistenten an der Universität Innsbruck. 
Ein von dieser Kommission eingeleitetes Disziplinarver­
fahren hat aber gern. § 115 der Dienstpragmatik bis zum 
Abschluß des strafgerichtlichen Verfahrens zu ruhen. 
Diesem Verfahren sollte nicht vorgegriffen werden." 
(Vgl. Pkt. 6 der Anfragebeantwortung vom 14. 5. 1968, 
642/A.B.). Hiebei handelt es sich um eine Scheinbegrün­
dung, deren Unrichtigkeit vom Bundesministerium für Unter­
richt mittelbar selbst zugegeben wird. Es führt nämlich 
im Pkt. 1 der Anfragebeantwortung vom 8. 2. 1967, 
165/A.B., aus, daß Dr. Burger in das Ausland floh, 
und sieht, sohin dessen Abwesenheit - ohne sich auf ein 

·Erkenntnis einer Disziolinarkommission zu stützen -
als ungerechtfertigt an.' Selbst wenn im Bundesininisterium 
für Unterricht tatsächlich Zweifel darüber bestanden hätten, 
ob die Abwesenheit gerechtfertigt war oder nicht, so wäre 
das Bundesministerium für Unterricht nicht· befugt gewesen 
im Zweifelsfalle die für Dr. Burger günstiger Lösung 
zu wählen und ihm ohne Nachweis gerechtfertigter Abwesen­
heit die Differenz auf seinen vollen Bezug rückwirkend 
nachzuzahlen. 

1003/J XI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 19 von 21

www.parlament.gv.at



- 19 -

Durch die nachträgliche Zuerkennung des vollen Bezuges 
entstand ein Schaden in Höhe von rd. S 30.000,_57) 
Diese gesetzwidrig~ Vorgangsweise begrUndet den Verdacht 
des Verbrechens des Mißbrauchs der Amtsgewalt nach dem 
§ 101 Strafgesetz. 

57) Die Schadenshöhe errechnet sich aus der Differenz 
zwischen dem durchschnittlichen Jahresbezug von rd. 
S 50.000,- und den Unterhaltsbeträgen in Höhe von 
zusammen rd. S 20.000~- (vgl. die Aufstellung der 
Bezüge in lit. c der Pkte. 1, 2 und 7 der Anfrage­
beantwortung vom 11. 4. 1967, 214/A. B. ) • 
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Unter Hinweis auf diesen Sachverhalt stellen die 
unterzeichneten Abgeordneten die 

A n fra g e 

Welche Maßnahmen werden Sie, Herr Bundesminister fUr 
Justiz, ergreifen? 
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